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Art. 1

Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates
Bayern
„Verfassungsreformgesetz – Reform von Landtag und
Staatsregierung“

§ 1

Die Verfassung des Freistaates Bayern (BayRS 100-1-S), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 27. Oktober
1995 (GVBl S. 730, BayRS 2027-1-I), wird wie folgt geän-
dert:

1. Art. 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Landtag besteht aus 180 Abgeordneten des
bayerischen Volkes.“

2. Art. 14 Abs. 1 erhält unter Anfügung der Sätze 5 und 6
folgende Fassung:

„(1) 1Die Abgeordneten werden in allgemeiner, glei-
cher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach einem ver-
besserten Verhältniswahlrecht von allen wahlberech-
tigten Staatsbürgern in Wahlkreisen und Stimmkreisen
gewählt. 2Jeder Regierungsbezirk bildet einen Wahl-
kreis. 3Jeder Landkreis und jede kreisfreie Gemeinde
bildet einen Stimmkreis. 4Soweit es der Grundsatz der
Wahlgleichheit erfordert, sind räumlich zusammen-
hängende Stimmkreise abweichend von Satz 3 zu bil-
den. 5Je Wahlkreis darf höchstens ein Stimmkreis mehr
gebildet werden als Abgeordnete aus der Wahlkreisli-
ste zu wählen sind. 6Durch Überhang- und Ausgleichs-
mandate, die in Anwendung dieser Grundsätze zugeteilt

werden, kann die Zahl der Abgeordneten nach Art. 13
Abs. 1 überschritten werden.“

3. Art. 16 erhält folgende Fassung:

„Art. 16

(1) 1Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. 2Seine
Wahlperiode beginnt mit seinem ersten Zusammentritt
und endet mit dem Zusammentritt eines neuen Land-
tags. 3Die Neuwahl findet frühestens 59 Monate, späte-
stens 62 Monate nach dem Tag statt, an dem der vor-
ausgegangene Landtag gewählt worden ist.

(2) Der Landtag tritt spätestens am 15. Tag nach der
Wahl zusammen.“

4. Es wird folgender neuer Art. 16 a eingefügt:

„Art. 16 a

(1) Parlamentarische Opposition ist ein grundlegender
Bestandteil der parlamentarischen Demokratie.

(2) 1Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtags,
welche die Staatsregierung nicht stützen, haben das
Recht auf ihrer Stellung entsprechende Wirkungsmög-
lichkeiten in Parlament und Öffentlichkeit. 2Sie haben
Anspruch auf eine zur Erfüllung ihrer besonderen Auf-
gaben erforderliche Ausstattung.

(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.“

5. Art. 25 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Bei der Einsetzung jedes neuen Untersu-
chungsausschusses wechselt der Vorsitz unter den
Fraktionen entsprechend ihrem Stärkeverhältnis im
Landtag.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

c) Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) 1Auf Antrag von einem Fünftel ihrer Mitglieder
haben die Ausschüsse zulässigen Anträgen nach
Absatz 3 stattzugeben. 2Hält die Mehrheit der Mit-
glieder dieses Ausschusses einen Antrag nach Ab-
satz 3 für unzulässig, so entscheidet darüber der
Landtag. 3Gegen dessen Entscheidung kann der
Bayerische Verfassungsgerichtshof angerufen wer-
den.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5.



6. Es wird folgender neuer Art. 25 a eingefügt:

„Art. 25 a

1Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfang-
reiche und bedeutsame Angelegenheiten, die in die Zu-
ständigkeit des Freistaates Bayern fallen, kann der
Landtag eine Enquete-Kommission einsetzen. 2Auf
Antrag eines Fünftels seiner Mitglieder ist er dazu ver-
pflichtet. 3Der Antrag muß den Auftrag der Kommis-
sion bezeichnen. 4Das Nähere regelt die Geschäftsord-
nung des Landtags.“

7. Art. 26 Abs. 1 Satz 1 erhält unter Streichung der Worte
„und nach Beendigung der Wahldauer“ folgende Fas-
sung:

„1Der Landtag bestellt zur Wahrung der Rechte der
Volksvertretung gegenüber der Staatsregierung und
zur Behandlung dringlicher Staatsangelegenheiten für
die Zeit außerhalb der Tagung sowie nach der Auflö-
sung oder der Abberufung des Landtags bis zum Zu-
sammentritt des neuen Landtags einen Zwischenaus-
schuß.“

8. Es wird folgender neuer Art. 33 a eingefügt:

„Art. 33 a

(1) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregie-
rung einen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

(2) Der Landesbeauftragte für den Datenschutz kon-
trolliert nach Maßgabe des Gesetzes bei den öffentli-
chen Stellen die Einhaltung der Vorschriften über den
Datenschutz.

(3) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist in
Ausübung seines Amts unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen. 2Er untersteht der Dienstaufsicht des
Landtagspräsidenten.

(4) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz wird
auf sechs Jahre gewählt. 2Wiederwahl ist zulässig. 3Er
kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf seiner Amts-
zeit nur mit Zweidrittelmehrheit der Mitgliederzahl des
Landtags abberufen werden, wenn eine entsprechende
Anwendung der Vorschriften über die Amtsenthebung
von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfertigt.

(5) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.“

9. Art. 43 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Sie besteht aus dem Ministerpräsidenten und bis zu
17 Staatsministern und Staatssekretären.“

10. Art. 44 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Ministerpräsident wird von dem neu gewähl-
ten Landtag spätestens innerhalb einer Woche nach sei-

nem Zusammentritt auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.“

11. Art. 49 erhält folgende Fassung:

„Art. 49

1Der Ministerpräsident bestimmt die Zahl und die Ab-
grenzung der Geschäftsbereiche (Staatsministerien).
2Dies bedarf der Bestätigung durch Beschluß des Land-
tags.“

12. Art. 50 erhält folgende Fassung:

„Art. 50

1Jedem Staatsminister wird durch den Ministerpräsi-
denten ein Geschäftsbereich oder eine Sonderaufgabe
zugewiesen. 2Der Ministerpräsident kann sich selbst ei-
nen oder mehrere Geschäftsbereiche vorbehalten oder
einem Staatsminister mehrere Geschäftsbereiche zu-
weisen.“

13. Art. 52 Satz 2 wird aufgehoben; Satz 1 wird einziger
Satz.

14. Art. 80 erhält unter Beibehaltung der Sätze 1 und 2, die
Absatz 1 werden, folgende Fassung:

„Art. 80

(1) 1Über die Verwendung aller Staatseinnahmen legt
der Staatsminister der Finanzen im folgenden Rech-
nungsjahr zur Entlastung der Staatsregierung dem
Landtag Rechnung. 2Die Rechnungsprüfung erfolgt
durch einen mit richterlicher Unabhängigkeit ausge-
statteten Rechnungshof.

(2) 1Der Landtag wählt auf Vorschlag der Staatsregie-
rung den Präsidenten des Rechnungshofs. 2Die Wahl-
dauer beträgt 12 Jahre. 3Wiederwahl ist ausgeschlossen.
4Er kann ohne seine Zustimmung vor Ablauf seiner
Amtszeit nur abberufen werden, wenn eine entspre-
chende Anwendung der Vorschriften über die Amts-
enthebung von Richtern auf Lebenszeit dies rechtfer-
tigt. 5Die Durchführung eines Amtsenthebungsverfah-
rens bedarf der Zustimmung des Landtags mit Zwei-
drittelmehrheit seiner Mitgliederzahl.

(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.“

15. Dem Art. 83 wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:

„(7) Die kommunalen Spitzenverbände sollen durch die
Staatsregierung rechtzeitig gehört werden, bevor durch
Gesetz oder Rechtsverordnung Angelegenheiten gere-
gelt werden, welche die Gemeinden oder die Gemein-
deverbände berühren.“
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16. Art. 115 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 angefügt:

„(2) Die Rechte des Landtags zur Überprüfung von
Beschwerden werden durch Gesetz geregelt.“

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. März 1998 in Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten

1. § 1 Nr. 6 am 1. Oktober 1998
2. § 1 Nr. 7 am 1. Dezember 1998

in Kraft.

(3) Für

1. die Wahldauer des am 25. September 1994 gewählten
Landtags,

2. den Zeitpunkt der Wahl des 14. Landtags und dessen Mit-
gliederzahl,

3. die Amtsdauer des Ministerpräsidenten bis zur Wahl des
Ministerpräsidenten durch den 14. Landtag,

4. die Zusammensetzung der Staatsregierung, die Auftei-
lung der Geschäftsbereiche und die Aufgabenzuweisung
an die Mitglieder der Staatsregierung bis zur Bildung der
Staatsregierung mit Zustimmung des 14. Landtags und

5. die Amtszeit des am 1. März 1998 im Amt befindlichen
Präsidenten des Rechnungshofs und die vorzeitige Been-
digung seines Amts

gelten die bisherigen Vorschriften.

(4) 1Der Landesbeauftragte für den Datenschutz untersteht ab
1. Oktober 1998 der Dienstaufsicht des Landtagspräsidenten.
2Für die Amtszeit und die vorzeitige Abberufung des am 1.
März 1998 im Amt befindlichen Landesbeauftragten für den
Datenschutz gelten die bisherigen Vorschriften.

(5) Das Staatsministerium des Innern wird ermächtigt, die
Verfassung neu bekanntzumachen und dabei Unstimmigkei-
ten des Wortlauts zu beseitigen.

Art. 2

Änderung des Gesetzesbeschlusses des Landtags vom
10. Juli 1997

§ 1

Der Gesetzesbeschluß des Landtags vom 10. Juli 1997 be-
treffend Siebentes Gesetz zur Änderung der Verfassung des
Freistaates Bayern (Drs. 13/8672) wird wie folgt geändert:

1. Das Gesetz erhält folgende Bezeichnung:

„Verfassungsreformgesetz – Weiterentwicklung im Be-
reich der Grundrechte und Staatsziele.“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Nummern 2 bis 4 werden gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 11 werden die Num-
mern 2 bis 8.

3. § 2 Abs. 2 wird gestrichen; Absatz 1 wird unter Strei-
chung der Absatzbezeichnung alleiniger Wortlaut.

§ 2

§ 1 tritt am 21. November 1997 in Kraft.

Art. 3

§ 1

Das in Art. 1 enthaltene Gesetz zur Änderung der Verfassung
des Freistaates Bayern „Verfassungsreformgesetz – Reform
von Landtag und Staatsregierung“ sowie der nach Art. 2 ent-
sprechend abgeänderte Gesetzesbeschluß des Landtags vom
10. Juli 1997 (Drs. 13/8672) „Verfassungsreformgesetz –
Weiterentwicklung im Bereich der Grundrechte und Staats-
ziele“ sind dem Volk getrennt zur Entscheidung vorzulegen.

§ 2

§ 1 tritt am 21. November 1997 in Kraft.

Der Präsident:

Böhm
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